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ABSCHNITT VIII:

VON DEN ZEICHEN UND INSIGNIEN DES ORDENS

§ 64

(1) Das Ordenswappen besteht aus einem grünen, achtspitzigen Kreuz mit goldener Umrahmung, das zwischen den Kreuzbalken goldenes Eichenlaub sowie weiße Spruchbänder mit der Ordensdevise DEUM DILIGITE ANIMALIA DILIGENTES trägt.

(2) Das allgemeine Zeichen des ORDENS besteht aus einem grünen, achtspitzigen Kreuz mit goldener Umrahmung, mit einer davor montierten stilisierten, silbernen Hirschtrophäe.

(3) Die Fahne des ORDENS ist dunkelgrün und weist an den beiden Längsseiten je einen schmalen dunkelgrünen und weißen Längsstreifen auf; in der Mitte oder in der linken oberen Ecke der Fahne befindet sich ein weißes Feld mit dem Wappen des ORDENS.

§ 65

(1) Die Insignien des Knappen sind:

· das kleine allgemeine Abzeichen als metallene Stecknadel mit grün emailliertem Kreuz, mit einem Durchmesser von maximal 25 Millimetern, bzw.

· der Wappenschild in Gold mit dem kleinen allgemeinen Abzeichen.

(2) Die Insignie des Junkers ist das große allgemeine Abzeichen aus Metall mit grün emailliertem Kreuz, goldenem Rand und silberner Hirschtrophäe, mit einem Durchmesser von etwa 50 Millimetern.

§ 66

(1) Die Insignie eines Ritters besteht aus dem Ritterkreuz, das am Bande am Hals getragen wird. Das Ritterkreuz ist ein achtspitziges Kreuz, mit Eichenlaub zwischen den Kreuzbalken.

(2) Alle Metallteile des Ehren-Ritterkreuzes (Umrahmungen des grünen Kreuzes und Eichenlaub) sind in Silber gehalten.

(3) Alle Metallteile des Rechts-Ritterkreuzes (Umrahmung des grünen Kreuzes und Eichenlaub) sind in Gold gehalten.

§ 67

(1) Die Insignie eines Offiziers besteht aus dem Ritterkreuz, das am Bande am Hals getragen wird sowie aus dem Offizierskreuz, das an der Brust getragen wird. Das Offizierskreuz ist ein bombiertes, achtspitziges, grünes Kreuz, das zwischen den Kreuzbalken Eichenlaub und Spruchbänder mit der Ordensdevise trägt.

(2) Alle Metallteile des Ehren-Offizierskreuzes sind in Silber gehalten. 

(3) Alle Metallteile des Rechts-Offizierskreuzes sind in Gold gehalten.

§ 68

(1) Die Insignien eines Komturs bestehen aus dem Komturskreuz, das am Bande am Hals getragen wird und aus dem Offizierskreuz, das an der Brust getragen wird. Das Komturskreuz ist ein achtspitziges, grünes Kreuz das zwischen den Kreuzbalken Eichenlaub und Spruchbänder mit der Ordensdevise trägt.

(2) Alle Metallteile des Ehren-Komturskreuzes sind in Silber gehalten.

(3) Alle Metallteile des Rechts-Komturskreuzes sind in Gold gehalten.

§ 69

(1) Die Insignien eines Großoffiziers bestehen aus dem Komturskreuz, das am Bande am Hals getragen wird und dem Großoffiziers-Stern, der an der Brust getragen wird sowie aus einem Komturskreuz, das an einem breiten Band (Schärpe) über die linke Schulter an der rechten Hüfte getragen wird. Der Großoffiziersstern besteht aus einem Offizierskreuz, das auf einem achtzackigen Strahlen-Stern montiert ist.

(2) Alle Metallteile des Ehren-Großoffizierssternes sind in Silber gehalten.

(3) Der Strahlenstern des Rechts-Großoffizierssternes ist in Silber, alle übrigen Metallteile sind in Gold gehalten.

§ 70

(1) Die Insignien des Großkreuzes bestehen aus dem Komturskreuz, das am Bande am Hals getragen wird, aus dem Großkreuz, das an der Brust getragen wird, sowie aus einem Komturskreuz, das an einem breiten Band (Schärpe) über die linke Schulter an der rechten Hüfte getragen wird. Das Großkreuz besteht aus einem Offizierskreuz, das auf einem doppelten, sechzehnzackigen Strahlenstern montiert ist.

(2) Bei den Insignien des Großkreuzes sind die beiden Komturkreuze sowie das Offizierskreuz des Großkreuzes in Gold gehalten. Der Strahlenstern des Großkreuzes ist in Silber gehalten und kann mit weißen Edelsteinen besetzt sein.

§ 71

(1) Das Ehrenzeichen „pro meritis“ (Verdienstkreuz) dritter Klasse des ORDENS besteht aus einem Ehren-Ritterkreuz, das auf der Rückseite die Aufschrift PRO MERITIS trägt, und an der Brust getragen wird.

(2) Das Ehrenzeichen „pro meritis“ (Verdienstkreuz) zweiter Klasse des ORDENS besteht aus einem Ehren-Ritterkreuz, das auf der Rückseite die Aufschrift PRO MERITIS trägt, und am Bande an der Brust getragen wird.

(3) Das Ehrenzeichen „pro meritis“ (Verdienstkreuz) erster Klasse des ORDENS besteht aus einem Ehren-Ritterkreuz, das auf der Rückseite die Aufschrift PRO MERITIS trägt und am Bande am Hals getragen wird.

§ 72

(1) Das Band, an dem das Ritterkreuz, das Komturskreuz der Ehren- und Rechtsritterschaft sowie das Ehrenzeichen „pro meritis“ zweiter und erster Klasse getragen wird, ist ca.35 Millimeter breit, hat eine dunkelgrüne Farbe und weist an beiden Rändern einen ca.2 Millimeter breiten dunkelgrünen sowie einen ca.2 Millimeter breiten weißen Längsstreifen auf. 

(2) Die Feldbinde (Schärpe) des Großoffiziers bzw. des Großkreuzes ist aus einem ca.140 Millimeter breiten, dunkelgrünen Band gefertigt, das an beiden Rändern einen ca. 8 Millimeter breiten dunkelgrünen sowie einen ca. 8 Millimeter breiten weißen Längsstreifen aufweist.

§ 73

(1) Die Insignien des GROSSMEISTERS sind 

· der Großmeisterstab,

· das Ordenssiegel und

· der Hirschfänger oder das Weidblatt. 

        (2)    Die Insignien des Großpriors sind

· das Siegel der Ballei und

· der Hirschfänger oder das Weidblatt.

(3) Die Insignie des Priors ist das Siegel des Konventikels.

(4) Die Insignie des Justitiars ist das Ordensbuch mit Konstitution und Regularen.

(5) Die Insignie des Zeremonienmeisters ist der bodenlange Zeremonienstab.

(6) Die Insignie des Marschalks ist der Ordensbecher.

(7) Die Insignie des Herolds ist die Standarte mit dem Ordenswappen.

§ 74

(1) Die festliche Ordenskleidung der Ehren- und Rechtsritterschaft des ORDENS ist das Pluviale. 

(2) Das Pluviale ist aus dunkelgrünem Samt gefertigt, mit roter Seide gefüttert und trägt an der linken Seite ein grünes achtspitziges Kreuz mit silberner Umrandung.

(3) Die Trageordnung für die Ordenskleidung sowie für die Insignien der Ränge des ORDENS wird durch den GROSSMEISTER auf dem Erlassweg geregelt. 

(4) Der GROSSMEISTER kann auf dem Erlasswege die Form der Kleidung der Ordensangehörigen bei Veranstaltungen des ORDENS regeln.

(5) Der GROSSMEISTER, der Großprior bzw. der Prior kann auf dem Erlasswege den Gebrauch der Insignien der unterstellten Würdenträger näher regeln.

§ 75

Jeder in ein Regierungsamt berufene Ordensbruder ist verpflichtet, sofort nach seiner Abberufung alle

Insignien und Unterlagen dieses Amtes dem zur Berufung Berechtigten zur Verfügung zu stellen.

§ 76

(1) Die Verwendung des Ordenszeichens, des Ordenswappens und der Ordensdevise für Zwecke außerhalb des ORDENS ist im jeweiligen Wirkungsbereich an eine Bewilligung des GROSSMEISTERS bzw. des Großpriors gebunden.

(2) Eine Bewilligung gemäß Abs.1 wird mittels Dekret in schriftlicher Form erteilt.

(3) Der GROSSMEISTER kann auf dem Erlasswege die Verwendung des Ordenszeichens, des Ordenswappens, der Ordensfahne oder der sonstigen Zeichen und Insignien des ORDENS regeln.

§ 77

(1) Die Anfertigung aller Insignien für Ränge und Würden des ORDENS darf nur im Auftrag des GROSSMEISTERS, des Großpriors beziehungsweise des mit dieser Aufgabe betrauten Herolds oder Würdenträgers des Großen bzw. des Nationalen Kapitels erfolgen.

(2) Die Anfertigung des Ordenssiegels erfolgt nur im Auftrage des GROSSMEISTERS.

(3) Die Anfertigung des Siegels einer Ballei oder eines Konventikels erfolgt nur im Auftrag des zuständigen Großpriors.
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